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ANLAGE A (Artikel 1) 

KONFERENZ DER REGIONEN UND AUTONOMEN PROVINZEN 

Die Präsidenten der Regionen und der Autonomen Provinzen Trient und Bozen 
 

stellen Folgendes fest: 
 

1) Am 15. und 16. Jänner 1981 haben die Präsidenten der Regionalregierungen die Konferenz 
der Präsidenten der Regionen und der Autonomen Provinzen Trient und Bozen als Organ 
für die politische Koordinierung zwischen den Regionen und autonomen Provinzen 
gegründet, um mögliche Übereinstimmungen bei Themen von gemeinsamem Interesse zu 
diskutieren und abzuwägen, auch im Hinblick auf einen Austausch mit der Regierung. 

2) Am 11. Oktober 1995 haben die Regionen und die autonomen Provinzen die Zusage 
bekräftigt, die Zusammenarbeit bei allen Aktivitäten von gemeinsamem Interesse zu 
verstärken und dadurch die Rolle der Konferenz der Präsidenten der Regionen und der 
autonomen Provinzen aufzuwerten. 

3) Am 9. Juni 2005 wurde die Konferenz der Präsidenten der Regionen und der autonomen 
Provinzen in Konferenz der Regionen und autonomen Provinzen umbenannt; diese gab sich 
erstmals eine eigene Geschäftsordnung zur Regelung der Arbeiten und organisatorischen 
Erneuerung, um die vereinbarte loyale Zusammenarbeit und das abgestimmte und 
solidarische Vorgehen der Regionen und autonomen Provinzen zu stärken. 

4) Am 27. Mai 2010 hat die Konferenz der Regionen und autonomen Provinzen mit einer 
spezifischen Tagesordnung den eigenen Gründungsvertrag erneuert und ihren freien und 
freiwilligen Zusammenschluss bestätigt. 

5) Am 4. August 2020 haben die Präsidenten der Regionen und der autonomen Provinzen, 
anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Regionen mit Normalstatut und im Hinblick auf das 
Treffen mit dem Präsidenten der Republik, sich dazu verpflichtet, die Rolle und die 
Organisation der Konferenz aufzuwerten. 

6) Die Konferenz der Regionen und autonomen Provinzen hat im Laufe ihres 40-jährigen 
Bestehens bewiesen, dass sie ihrer äußerst heiklen Rolle im Hinblick auf die politische 
Zusammensetzung und die Vermittlung zwischen territorialen und nationalen Interessen 
pragmatisch, im Sinne einer spontanen Neigung zur loyalen Zusammenarbeit, gerecht wird. 

7) Die Konferenz der Regionen und autonomen Provinzen ist das Forum für loyale 
Zusammenarbeit und Dialog zwischen den Regionen und autonomen Provinzen. 
 

Auf der Grundlage dieser Prämissen 
 
a) sind die genannten Präsidenten überzeugt, dass die Stärkung des Systems der 
Autonomien im Rahmen der rechtlichen und wirtschaftlichen Einheit der Republik den 
Wandel der gesamten öffentlichen Verwaltung hin zu einem höheren Maß an Effektivität und 
Effizienz als unerlässliche Voraussetzung für die Widerstandsfähigkeit des institutionellen 
Systems begünstigen kann; 
b) sind sie der Ansicht, dass infolge der historischen, sozialen und wirtschaftlichen 
Entwicklung, der Komplexität der globalen Welt und des plötzlichen Aufkommens neuer 
sozialer und bürgerlicher Rechte eine Aufteilung der Zuständigkeiten und Funktionen 
zwischen Staat, Regionen und autonomen Provinzen nach Kriterien der Gegensätzlichkeit 
und des gegenseitigen Ausschlusses obsolet geworden ist; 
c) unterstreichen sie - im Gegenteil - die Notwendigkeit eines Umdenkens in der Politik, 
in dessen Rahmen die Ausübung von Zuständigkeiten und Funktionen von einer Logik der 
intensiven Komplementarität zwischen den Regierungsebenen des Staates, der Regionen 
und der autonomen Provinzen geprägt ist, wobei die Qualität der Regelung im Vordergrund 



steht, die auch durch eine Ex-ante-Vereinbarung über gemeinsame strategische Ziele 
gewährleistet wird; 
d) betonen sie, wie wichtig es ist, die zentrale Stellung der Foren für die 
interinstitutionelle Zusammenarbeit und die Abstimmung zwischen den verschiedenen 
institutionellen Ebenen zu gewährleisten, und vereinbaren, auch im Hinblick auf die 
Verstärkung ihres Einflusses in den Gesetzgebungs- und Entscheidungsverfahren in Bezug 
auf die wichtigsten nationalen öffentlichen Politiken und zur besseren Regelung der ihnen 
zugewiesenen Funktionen der interregionalen institutionellen Zusammenarbeit, in 
Umsetzung des Verfassungsgrundsatzes der loyalen Zusammenarbeit, ein gemeinsames 
Gremium gemäß Artikel 117 Absatz 8 der Verfassung der Italienischen Republik zu schaffen; 
e) verpflichten sie sich, im Rahmen sämtlicher Zuständigkeiten und Funktionen, die in 
den Bereichen ihres gemeinsamen Interesses auszuüben sind, stärker 
zusammenzuarbeiten, indem sie dem „System der Regionen“ volle politische Ausprägung 
verleihen und die Organisation der Konferenz der Regionen und autonomen Provinzen als 
wichtigstes Koordinierungsorgan für die bestmögliche Ausübung der ihnen zugewiesenen 
Aufgaben institutionalisieren, im Hinblick auf eine gemeinsame und solidarische Stärkung 
der Verwaltungskapazitäten und in Anerkennung der grundlegenden Rolle, die sie im Dialog 
zwischen der Zentralregierung und den Regierungen der Regionen und der autonomen 
Provinzen spielt, unbeschadet der Bestimmungen der jeweiligen Sonderstatute und ihrer 
Durchführungsbestimmungen; 
f) behalten sie sich vor, jede Initiative zu ergreifen, die für die verfassungsrechtliche und 
gesetzgeberische Anerkennung der Konferenz der Regionen und autonomen Provinzen als 
Organ der Republik – mit der oben genannten Zusammensetzung und den oben genannten 
Zuständigkeiten –, für die Teilnahme in vorschlagender und beratender Funktion an der 
Ausarbeitung von Gesetzen und anderen staatlichen Bestimmungen in Bereichen von 
regionalem Interesse, für die Vertretung der Regionen und autonomen Provinzen sowie für 
die Förderung und Festlegung von Einvernehmen und Vereinbarungen mit dem Staat im 
Rahmen der Ständigen Konferenzen laut dem gesetzesvertretenden Dekret vom 28. August 
1997, Nr. 281, zweckdienlich ist. 

 
Daher vereinbaren die unterfertigten Präsidenten der 

Region Abruzzen  
Region Basilikata 
Region Kalabrien 
Region Kampanien 
Region Emilia-Romagna 
Region Friaul-Julisch Venetien  
Region Latium 
Region Ligurien  
Region Lombardei 
Region Marken 
Region Molise 
Region Piemont 
Region Apulien  
Region Sardinien 
Region Sizilien  
Region Toskana 
Region Trentino-Südtirol 
Region Umbrien 
Region Aostatal 



Region Venetien 
Autonomen Provinz Bozen  
Autonomen Provinz Trient 

 
im gegenseitigen Einvernehmen und gemäß Artikel 117 Absatz 8 der Verfassung der Republik 

Italien Folgendes  
 

Artikel 1 
(Gründung der Konferenz) 

Es wird die Konferenz der Regionen und autonomen Provinzen, zusammengesetzt aus den 
Präsidenten der Regionen und der Autonomen Provinzen Trient und Bozen, mit Sitz in Rom 
gegründet, die mit Vermögens-, Finanz- und Buchhaltungsautonomie ausgestattet ist.  

Die Konferenz ist das gemeinsame Gremium der Regionen und autonomen Provinzen, das 
zuständig ist für die Ausarbeitung und Festlegung von Abkommen, Einvernehmen, gemeinsamen 
Positionen und Koordinierungsformen für eine bessere Ausübung der Funktionen, für die Teilnahme 
in vorschlagender und beratender Funktion an der Ausarbeitung von Gesetzen und anderen 
staatlichen und europäischen Bestimmungen in den Bereichen von regionalem Interesse.  

Artikel 2 
(Zweck der Konferenz der Regionen und autonomen Provinzen) 

Die Konferenz der Regionen und autonomen Provinzen: 

a) fördert die Festlegung von Vorschlägen, gemeinsamen Positionen und Initiativen, und nimmt 
zu Themen Stellung, die für die Regionen und autonomen Provinzen von Interesse sind, um 
sie vor der Regierung und dem Parlament sowie den anderen zentralen Organen des Staates 
und den Institutionen der Europäischen Union zu vertreten;  

b) übt entscheidungsvorbereitende Tätigkeit hinsichtlich der Akte auf der Tagesordnung der 
Staat-Regionen-Konferenz und der Gemeinsamen Konferenz laut GvD Nr. 281/1997 und in 
allen interinstitutionellen Konzertierungsforen aus, 

c) fördert die Verbindung mit den repräsentativen Zusammenschlüssen der lokalen Autonomien 
auf nationaler und europäischer Ebene,  

d) fördert die Verbindung und die Einvernehmen für die institutionelle Kooperation zwischen 
den Regionen und autonomen Provinzen zur Festlegung gemeinsamer Ausrichtungen und 
zur koordinierten Ausübung der entsprechenden Zuständigkeiten und Funktionen.  

 

Artikel 3  
(Organe der Konferenz) 

1. Die Konferenz der Regionen und autonomen Provinzen setzt sich, im Rahmen der eigenen 
Organisationsautonomie, aus folgenden Organen zusammen:  

a) der Versammlung, bestehend aus den Präsidenten der Regionen und der autonomen 
Provinzen. Die Versammlung nimmt ihre Beschlüsse mit Einstimmigkeit der Anwesenden oder 
mit den qualifizierten Mehrheiten an, die von der Geschäftsordnung vorgesehen sind, in Bezug 
auf die Art der Beschlüsse und auch je nachdem, ob es sich um Einvernehmen, Gutachten oder 
Vereinbarungen handelt, 
b) dem Präsidenten, der unter den Mitgliedern der Versammlung mit Einstimmigkeit der 
Anwesenden, mit offener Abstimmung in den ersten beiden Wahlgängen gewählt wird; ab der 
dritten Abstimmung wird das Mitglied gewählt, das die absolute Mehrheit der Stimmen der 



Wahlberechtigten erreicht hat. Der Präsident wird für fünf Jahre gewählt, bleibt bis zur für die 
Wahl des neuen Präsidenten einberufenen Versammlung im Amt und scheidet bei Ablauf der 
Frist, Rücktritt oder Verlust des Amtes des Präsidenten der Region oder der autonomen Provinz 
aus. Er repräsentiert die Konferenz der Regionen und autonomen Provinzen auf der Grundlage 
der von der Versammlung gefassten Beschlüsse, garantiert die Einhaltung der 
Geschäftsordnung und ist gesetzlicher Vertreter der Versammlung,  
c) dem Vizepräsidenten, der unter den Mitgliedern der Versammlung mit Einstimmigkeit der 
Anwesenden, mit offener Abstimmung in den ersten beiden Wahlgängen gewählt wird; ab der 
dritten Abstimmung wird das Mitglied gewählt, das die relative Mehrheit der Stimmen der 
Wahlberechtigten erreicht hat. Er bleibt fünf Jahre im Amt und scheidet bei Ablauf der Frist, 
Rücktritt oder Verlust des Amtes des Präsidenten der Region oder der autonomen Provinz aus, 
d) dem Präsidium, bestehend aus dem Präsidenten, dem Vizepräsidenten und drei anderen, 
von der Versammlung mit demselben Verfahren laut Buchstabe c) gewählten Vertretern,  
e) dem Generalsekretär. 

Artikel 4 
(Regelung der Organisation und Arbeitsweise) 

1. Die Konferenz der Regionen und autonomen Provinzen regelt mit einer von der 
Versammlung mit Einstimmigkeit genehmigten Geschäftsordnung die Beschlussfassung der 
Versammlung, die eigene Organisation und die eigenen Aktivitäten nach dem Prinzip der 
Kollegialität, auch durch Gliederung in Kommissionen. Die Geschäftsordnung wird in allen 
Amtsblättern der Regionen und autonomen Provinzen veröffentlicht.  
 

2. Übergangsweise findet, bis zum Inkrafttreten der Geschäftsordnung laut Absatz 1, weiterhin 
die Geschäftsordnung der Konferenz der Regionen und autonomen Provinzen Anwendung, 
in der am 6. Mai 2021 aktualisierten Fassung. 

 

Artikel 5 
(Sekretariat der Konferenz der Regionen und autonomen Provinzen) 

Die Konferenz der Regionen und autonomen Provinzen bedient sich der operativen, technischen 
und rechtlichen Unterstützung des „Centro Interregionale Studi e Documentazione (CINSEDO)“, 
welches gemäß seiner Satzung auch die Funktionen eines Sekretariats ausübt. Das „Centro 
Interregionale Studi e Documentazione (CINSEDO)“ wird mit einer geeigneten dauerhaften 
Organisationsstruktur ausgestattet, die von den Regionen und den autonomen Provinzen, in 
Übereinstimmung mit ihren Rechtsordnungen, finanziert wird. 

 
 

Dieses Einvernehmen wird innerhalb 31. März 2023 nach den von Artikel 117 Absatz 8 der 
Verfassung der Republik Italien und den Rechtsordnungen der Regionen und autonomen Provinzen 
vorgesehenen Verfahren genehmigt. 
 
Monza, 6. Dezember 2022 
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Region Basilikata 

Region Kalabrien 
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